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Nr. 27 ZÜRCHER ILLUSTRIERTE 5

£Z«e tZFetamVcFe FFe/ra«, die ZFre fier Gatten
wo/?/ im Zawme za F<i/te« fermag

ihm die momentane eigene Zurücksetzung

und das Liebesglück des andern kundtun I -
Aus der Vielmännerei und den rein sah«
liehen Beweggründen der tibetischen Ehe

heraus ergibt sich auch nach der Hochzeit für

beide Teile ein recht loses moralisches Leben.

Im Ehebruch vermag der Tibeter kein großes

Vergehen su erblichen und verhältnismäßig
leicht vollsieht sich die Scheidung. Eine nach

den seit der Hochseit mit der Frau verlebten

Nächten und Tagen bemessene Entschädi«

gung in Geld und Naturalien erlaubt einem

scheidebedürftigen Ehemanne, sich von seiner

bisherigen Gattin su trennen. Das selbe Recht

steht auch der Frau su: je nach dem mo«=

raiischen Rufe ihres Mannes genügen eine

Geldsumme oder auch nur ein neues Kleid,

ein Paar Stiefel, eine Decke und ein Shawl

die Lösung der ehelichen Bande für immer

herbeisuführen. Und da die Scheidung der

V/iederverheiratung von Mann und Frau

keine Hindernisse in den Weg legt, machen

der Tibetaner und seine «Lebens»«Gefährtin

von ihrer Landessitte ohne Bedenken recht

häufig Gebrauh L. /I

So gering Tibets Bedeutung

im politisch « wirtschaft«

liehen Dasein der Völker auch

sein mag, so sehr interessiert es

den Europäer durch die seit«

samen Sitten und Gebräuche

seiner Bewohner. Ein Land, in
dem man täglich Unmengen von
Tee, vermischt mit möglichst al«

ter, schlechtgewordener Butter

trinkt, - wo man sich ein Men«
schenleben hindurch nie wäscht

und mit nah vorne gedrückter
Ohrmushel und weit heraus«

gestreckter Zunge grüßt, erhebt

immerhin Anspruch auf Origi«
nalität und nähere Betrahtung.

Gemeinsam mit manhen pri«
mitivenVölkern kennt derTibe«

ter weder Liebeständelei, noh
das Küssen, und äußere, durh
die Armut des unwirtlichen

Hohlandes bedingte Rücksich«

ten haben auh seiner Ehe ein

uns sonderbar anmutendes Ge=

präge gegeben. Die Sorge um die

Erhaltung des Besides ist es, wel«

he die im üppigen Indien ge«

pflegte Sitte der Vielweiberei, so

wie die das Eigen«

tum zersplit«

ternde Monogamie

nur in ganz vereinzel«

ten Fällen aufkommen

läßt und der Form der

Vielmännerei die wei«

teste Verbreitung ge«
shaffen hat. Die durh
den Erstgeborenen er«

wählte Frau gelangten-

gleich in den Besitz aller

seiner Brüder, weihe
sih unter dem starken

Regimente der gemein«

samen Gattin in ihre

ehelichen Rehte und

Pflichtenwohloderübel

teilen. Damit ist nicht

nur der Zerstücke«

lung des Männergutes,
sondern auch einer

etwaigen Uebervötke«

rung, die sih bei der
Grwp/?e t/Fet<*«i*cFer Nonne«. Z7nfer/>e/rarefe Fragen /inden /« den f/e/en F/ösfer« de* Landes den y4F*cF/#/? ZFre* LeFen*

V/er ScFönFeiten
<z&* der .Stadt PF<?ri

Verwandtehen sind sowohl gesetzlich

verboten, als auh bis in die un«

tersten Volksschichten hinab

verpönt. / Der Trauung

gehen bedeutendeWein«
spenden des zukürtf«

tigen Gatten der Braut

und oft lange wäh«

rende wirtschaftliche

Verhandlungen über

die Kaufsumme für

die Braut und deren

aus Vieh, Haushai«

tungsgerät und Schmuck

bestehende Mitgift vor«
Sind alle sahlihen

Bedenken geregelt, so vollzieht
ein Priester im Haus oder Zelt

des jungen Mannes die Trauung und

Tage hindurch dauernde Gelage beenden das

Hochzeitsfest. Straffhält von nun an die Frau die

aus.

Zügel in der Hand. Wehe einem ihrer zahl«

reihen Gatten, der es wagen sollte, in die Behausung einzudringen,

wenn die vor deren Eingang gestellten Stiefel eines seiner Brüder

Der Do/mef*cFer de* Frif/*cFe« Agenten z& G>'#«t*e m/t
*ei«er Fra« (Veerts), *e/«em 5o/mc/?e« ««deinem Finder-
mddcFe«. Die seidene cFinesiscFe AfondtfrinenfracFf deutet

ä«/ den FoFe« Fang de* Pe^mten Fi«

Unfruchtbarkeit des Landes zu einer wahren Kata«

strophe auswirken müßte, von vorneherein Einhalt

getan. Stolz ist sih die tibetische Frau ihrer, das Ge«

meinwesen zusammenhaltenden Stellung bewußt, und

entschieden wehrt sie sih gegen die von Westen her

stammenden, moralischen Bedenken gegen die Form ihrer

Ehe. Ja, in verschiedenen Provinzen vereinigt sie nicht

nur die Söhne (und oft auh den Vater) einer, sondern

sogar diejenigen mehrerer Familien und ermöglicht so die

Konzentrierung kleiner Grundbesitze zu großen Ländereien.

Fine t/Fe-
taniscFe Prinze**/«,
FocFter ei«e*.Fdrdi«<d* /«
£F<z*«, Z« reZcFerF7e/d^«g
«nd Fo*fFrtrem 5cFm«cF
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